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tragsstaaten zu Uberwachen. Der
Menschenrechtskatalog des Paktes
enthlilt u.a. das Recht auf Leben, das
Folterverbot (Art. 7), das Verbot will
kürlicher Inhaftierung, das Recht auf
Verteidigung (Art. 14), Meinungsliuße
rung, nicht jedoch den Schutz des Pri
vateigentums. Es drUcken sich darin
die J{räfteverhliltnisse in der UNO
aus: Grundlage der jetzigen Men
schenrechtsausschuß-Debatte war der
2. Bericht der Bundesregierung zur
Menschenrechtslage in der BRD, den
sie mit Uber 2-jlihriger Uberschrei
tung der vorgeschriebenen Frist Ende
1985 vorgelegt hat. Von mehreren De
legierten z.B. aus Jugoslawien, Mauri
tius, Kenia, Sri Lanka, Norwegen und
Großbritannien wurden detaillierte
Fragen zur Anwendung von Isolations
haft und zur Einschrlinkung von Ver
teidigungsrechten bei politischen Ge
fangenen in der BRD gestellt. Schon
19h hatte der Menschenrechtsaus
schuß erklärt, "daß auch eine Maßnah
me wie die Isolation den Umstlinden
entsprechend gegen Art. 7 verstoßen
kann."

Nachdem die Bundesregierung in ihrem Bericht noch schlankweg be
hauptet hatte, verschlirfte Haftbedin
gungen gebe es nur aufgrund der kon
kreten Umstände im Einzelfall, und es
seien die Gefangenen, die den ihnen
angebotenen Kontakt mit "normalen
Gefangenen" ablehnten, und nachdem
aus den schriftlich vorgelegten Fra
gen des gesamten Ausschusses klar
wurde, daß diese Version der Delega
tion nicht abgenommen wurde, warte
te der eigens fUr diesen Komplex ab
gestellte Ministerialbeamte Stöcker
vom Bundesjustizministerium mit
einer völlig neuen, mit der frUheren
nicht zu vereinbarenden Version auf:
Hochsicherheitstrakte ja, aber Klein
gruppen fUr alle Gefangenen. Tat-

sächlich sind nur neun von insgesamt
ca. 50 politischen Gefangenen in
Kleingruppen von jeweils drei Gefan
genen zusammen. Alle anderen sind
isoliert. DarUberhinaus ist seit langem
die Folterwirkung auch von Klein
gruppen belegt. Auch diese Flucht
nach vorn wurde allerdings der BRD
Delegation vom Ausschuß nicht abge
nommen (siehe Kasten). Schließlich
rechtfertigte der Delegationsleiter
BUlowsich nur noch mit der Berufung
auf den Terrorismus als "Geisel der
Menschheit".

Man kann angesichts des Ergebnis
ses der Menschenrechtsausschuß-De
batte sicher sein, daß die Bundesre-

UN-MenschenrechtsausschuB greift
die Isolationsfolter in der BRD an

Politische Berichte 09/86
Der Menschenrechtsausschuß der Ver
einten Nationen hat vom 3. bis 7. April
in New York die Menschenrechtssi
tuation in der BRD behandelt. Der
Ausschuß hat dabei gegenUber der ,De
legation der BRD - zwei leitenden Be
amten vom Bundesjustizministerium
und zwei vom Auswärtigen Amt - zu
zahlreichen Punkten detaillierte und
massive Kritik geliußert - z.B. 'an den
Berufsverboten, an polizeilichen To
desschUssen, an der (unbeschrlinkten)
Dauer der Untersuchungshaft, der
Kriminalisierung von Meinungsliuße
rungen z.B. durch 4ie Bezeichnung der
BRD als "Geldsachepublik", an den
neuen "Sicherheitsgesetzen", an der
UnterstUtzung der BRD fUr das sud

afrikanische Rassistenregime, an derVerharmlosung und Nichtverfolgung
von alten Nazis und Neofaschisten
u.a. Neben vom ganzen Ausschuß ge
meinsam ausgearbeiteten schriftli
chen Fragen wurden in den drei Tagen
der Anhörung Uber 100 mUndliche Fra
gen gestellt. Noch in ihrer in der BRD
zuvor verbreiteten Presseerkllirung
hatte die Bundesregierung großspurig
erkllirt, die Bundesrepublik stlinde in
der "tatsächlichen Verwirklichung der
Menschenrechte im Alltag im interna
tionalen Vergleichsmaßstab an vor
derster Stelle". Am Ende der Anhö
rung sprach das sowjetische Aus
schußmitglied Prof. A. Movchan si
cherlich nicht nur in seinem Namen,
als er sagte:"Der Ausschuß hat noch
nie zuvor eine derart befremdliche

Erfahrung gemacht darin, keine Antworten auf seine Fragen erhalten zu
haben. Die BRD-Delegation hat stän
dig behauptet, daß alles jn der BRD in
Ordnung wlire, was die Wahrung des
UN-Pakts Uber bUrgerliche und politi
sche Rechte anginge ••• Obwohl Aus
schußmitglieder zahlreiche Verlet
zungen des Pakts aufgezeigt haben,
hat die BRD-Delegation lediglich all
gemeine Kommentare von sich gege
ben ••• Die Taktik der Delegation, zu
schweigen und die Fragen des Aus
sctlusses zu ignorieren, sind nicht in
Ubereinstimmung mit internationalen
Verfahrensregeln."

Der Menschenrechtsausschuß ist ein
Gremium aus 18 von den ca. 80 Ver
tragsstaaten aller politischer Rich
tungen (außer USA, Israel und SUdafri
ka) nominierten "unabhängigen Exper
ten" (Uberwiegend Völkerrechtspro

fessoren). Er hat die Aufgabe, die Einhaltung des 1976 in Kraft getretenen
Internationalen Paktes Uber bUrgerli
che und politische Rechte in den Ver-
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gierung eine breite Veröffentlichung
darUber unbedingt wird umgehen will.
Die BRD weigert sich bisher, dem sog.
Fakultativprotokoll zum UN-Pakt
beizutreten, nach dem Individualbe
schwerden an den Menschenrechts
ausschuß gerichtet werden können.
Ebenso verweigert die BRD bisher den
Beitritt zur UN- und zur Europäischen
Antifolter-Konvention. Unter diesen
Umstlinden hat der Menschenrechts
ausschuß Uber die Befragung selbst
und die Weiterleitung der Unterlagen
an alle UN-Mitgliedsstaaten hinaus
keine rechtliche Handhabe gegen die
BRD. Entscheidend wird sein, daß in
der BRD selbst die Bewegung gegen
die Isolationshaft und zur Unterstüt
zung der Forderung der Gefangenen
nach Zusammenlegung in großen
Gruppen . ~usgeweitet wird. Dafür
kann das Offentliehmachen der Men
schenrechtsausschuß-Kritik nützlich
sein.
Quellenhinweis: 2. periodischer Be
richt der BRD zur Menschenrechtsla
ge v. 12.11.85; UN-Press-Release HR/
2960-2964, vom 3.-7.4.86; Bericht von
amnesty international zur BRD vom
zo.o2.86, EUR 23/01/86; P. Bakker
Shut u.a., TodesschUsse, isolations
haft, Eingriffe ins Verteidigungs
recht, 2. Auft. 1985 - (mis)



Die Bundesresieruns vor dem
UN-Menschenrech tu usschuB

Aus dem ~. periodischen
Bericht der Bundesregie
run g vom 1~ • 1 1• 8 s: "Zahl
reiche Anschuldigungen, daß Gefan
gene (aus der "terroristischen Sze
ne") der Eiru:elhaft unterworfen sei
en, sind vollständig ohne Grundlage
•.• Bei vielen Gelegenheiten ha~n
Gefangene aus der terroristischen
Szene es abgelehnt, gemeinsam mit

'normalen' Gefangenen untergebracht zu werden oder mit ihnen ge
meinsam an Freizeitaktivitäten, Ar
beit und Ausbildungsmtlglichkeiten
teilzunehmen." (S. 13/14)'
Schriftliche Fragen des
Menschenrechtsausschus
ses zu Art. 7 des UN
Pak t s (F 0 I t e r ver bot): "Wa
rum wird eine Sonderhaft fUr Gefan

gene 'aus der terroristischen Szene'(AnfUhrungszeichen vom Ausschuß!)
vorbehaltlich späterer UberprUfung
angeordnet, statt nur angeordnet,
wenn sie in dem spezifischen Fall fUr
notwendig gehalten wird? - FUr wie
lange kann die Anordnung einer Son
derhaft aufrechterhalten bleiben?
Für die gesamte Dauer der Untersu
chungshaft? Gibt es eine zeitliche
Begrenzung der Isolation durch einen
Richter? - Erklären sie die Umstän
de, unter denen eine Sonderhaft, ein
schließlich Isolation, auch nach der
Verurteilung aufrechterhalten
bleibt!"
Fragen von Ausschußmit
gliedern zur Isolation
und Einschränkung der
Verteidigungsrechte
(Art. 14 des Pakts):Prof.
Vojin Dimitrijeyic (Jugosla
wie n): "Ich stelle fest, daß der Be
richt der BRD sich bezieht auf Ge-

BRD RAF

fangene aus der 'terroristischen Sze

ne'.lch frage, wer als Terrorist angesehen wird? Es liegen uns Berichte
vor, daß solche Gefangene lange Zeit
in sensorischer Deprivation verbrach
ten. Ich bitte um Erklärung, warum
demgegenUber im Bericht (sogar) be
hauptet wird, 'Anschuldigungen' Uber
••• 'Einzelhaft' seien 'vollständig oh
ne Grundlage'?
Prof. Amos Wako (Kenia):
"Ich bitte Sie um Stellungnahme, wa
rum ein Angeklagter nach dem Kon
taktsperregesetz nicht seinen eigenen
Anwalt als 'Kontaktperson' haben
darf, wo doch der Pakt das Recht je
des Angeklagten auf einen Verteidiger
seiner eigenen Wahl bestimmt?"
Rajsooner Lallah, Vize
kanzler der Universität
Mau r i t i u s (M a u r i t i u s ): "Was
soll die Rechtfertigung fUr die Kon
trolle der Post zwischen einer terrori
stischer Aktivitäten angeschuldigten
Person und ihrem Verteidiger sein?
Nach meinem Eindruck handelt es sich
dabei um eine Verletzung des Pakts! 
Stimmt es, daß die Sicherheitspolizei
Schriftverkehr einschließlich Vertei
digungspapieren beschlagnahmt hat?
Stimmt es, daß Verteidiger Durchsu
chungen unterworfen werden? Stimmt
es auch, daß bestimmte Erklärungen
von Verteidigern als 'politische Pro

paganda' gesperrt worden sind? Steilen diese Beschränkungen nicht Ein
griffe in die Verteidigungsvorberei
tung dar? Eine beschuldigte Partei hat
mit Sicherheit das Recht zu sagen,
was immer sie zu ihrer Verteidigung
sagen will, damit sie davon ausgehen
kann, daß sie einem fairen Verfahren
ausgesetzt war! Derartige Einschrän
kungen können die Zahl der Verteidi
ger, die wegen terroristischc;r Aktivi
täten angeschuldigte Personen zu ver
teidigen bereit sind, grundlegend ver-
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ringern!"
Antwort der Bundesregie
rung durch Stöcker, Bun
d e sj u s t i z mi n ist e r i um:
"Was Einzelhaft angeht, mUssen wir
klarstellen, daß Gefangene aus der
terroristischen Szene in einem Si

cherheitsflUgel eines Gefängnisses
getrennt von 'normalen' Gefangenen
untergebracht sind. Sie werden aber
grundsätzlich nicht in Isolation ge
halten, sondern können tagsüber un
tereinander in kleinen Gruppen kom
munizieren ••• Die Frage von Isola
tion ist kein ernsthaftes Problem ...
Folter ist bei uns eindeutig durch das
nationale Recht und durch die Euro
päische Konvention fUr Menschen
rechte verboten, daß diese Frage
Uberhaupt nicht weiter geklärt zu
werden braucht."

(eigene Ubersetzung aus dem Engli
schen nach UN-Dokumenten)


